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Zumindest bezogen auf Abschlussprüfungen.

Bei anderen Prüfungen habe ich es auch schon anders erlebt. Aber auch hier kann die
Schulleitung nicht eigenständig einfach die Noten ändern und hat auch nicht das Recht,
Fachlehrer zu bedrängen. Wenn, dann müssen schon reale Mängel vorhanden sein - schlechte
Noten reichen nicht!

In NRW müssen Klassenarbeiten auch nicht vorgelegt werden zur Prüfung - auch wenn z. B.
mehr als die Hälfte eine 5 oder 6 hat (edit: außer die Schulleitung weist vorher darauf hin -
dann kann sie die Qualität der Korrektur überprüfen. Aber keine neue Prüfung anordnen). Der
Erlass existiert schon lange nicht mehr. Es besteht auch kein Anrecht auf eine erneute Prüfung
bei schlechten Prüfungsergebnissen. Das ist hier grundsätzlich nicht vorgesehen.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/68683-leistungen-der-sus-im-fachabitur-fach-
deutsch/?postID=906668#post906668

https://www.lehrerforen.de/thread/68683-leistungen-der-sus-im-fachabitur-fach-deutsch/?postID=906668#post906668
https://www.lehrerforen.de/thread/68683-leistungen-der-sus-im-fachabitur-fach-deutsch/?postID=906668#post906668

